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Die Ankauf Exportauto AG informiert über die rechtlichen Aspekte des Autoexports
aus der Schweiz

Der Export von Fahrzeugen aus der Schweiz in andere Länder birgt eine Vielzahl von rechtlichen Aspekten, die
sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Die Ankauf Exportauto AG, ein führender Akteur auf dem Gebiet des
Autoexports, möchte die Öffentlichkeit über die wichtigsten Vorschriften, Genehmigungen und Steuern
informieren, die beim Export von Autos aus der Schweiz zu beachten sind.

Geuensee, Schweiz - März 2024: Beim Export von Autos aus der Schweiz müssen bestimmte Vorschriften und
Genehmigungen beachtet werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dies umfasst unter anderem:

Zollvorschriften: Alle Export Autos müssen die zollrechtlichen Bestimmungen sowohl des Exportlandes als auch
der Schweiz erfüllen. Dies kann die Zahlung von Zöllen, die Ausfuhrdokumentation und andere zollrechtliche
Verpflichtungen umfassen.

Fahrzeugregistrierung und -dokumentation: Vor dem Export müssen Fahrzeuge ordnungsgemäss registriert und
dokumentiert werden. Dies beinhaltet die Überprüfung, ob alle erforderlichen Papiere vorhanden sind,
einschliesslich des Fahrzeugscheins und des Kaufvertrags.

Technische Anforderungen: Einige Länder haben spezifische technische Anforderungen an importierte Fahrzeuge.
Bevor ein Export Auto das Land verlässt, sollten diese Anforderungen sorgfältig geprüft und erfüllt werden.

Exportgenehmigungen: In einigen Fällen kann es erforderlich sein, eine spezielle Auto Export Genehmigung
einzuholen, insbesondere wenn es sich um Fahrzeuge mit besonderem kulturellem oder historischem Wert
handelt.

Steuern und Gebühren:

Beim Auto Export aus der Schweiz sind verschiedene Steuern und Gebühren zu beachten, darunter:

1. Mehrwertsteuer: Die Mehrwertsteuer kann je nach Zielland und den geltenden Steuervorschriften für den
Import von Fahrzeugen variieren. Es ist wichtig, sich über die entsprechenden Steuersätze und -regelungen zu
informieren.

2. Exportsteuern: In einigen Fällen können Exportsteuern anfallen, die beim Verlassen der Schweiz gezahlt werden
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müssen. Diese Steuern können je nach Art des Fahrzeugs und den geltenden Gesetzen variieren.

3. Bearbeitungsgebühren: Zusätzlich zu Steuern können auch Bearbeitungsgebühren für den Exportprozess
anfallen, einschliesslich Kosten für die Dokumentation und Verarbeitung.

Die Ankauf Exportauto AG empfiehlt allen Interessenten, die beabsichtigen, ein Fahrzeug aus der Schweiz zu
exportieren, sich vorab eingehend über die geltenden Vorschriften, Genehmigungen und Steuern zu informieren.
Durch die Beachtung dieser rechtlichen Aspekte kann ein reibungsloser und erfolgreicher Auto Export
gewährleistet werden.

Für weitere Informationen und Unterstützung beim Auto Export steht die Ankauf Exportauto AG gerne zur
Verfügung.

Adresse:
Ankauf Exportauto AG
Autohandel Chocor
Kantonsstrasse 7
6232 Geuensee

E-Mail:
info@ankauf-exportauto.ch

Web:
www.ankauf-exportauto.ch

Medieninhalte
Was ist alles bei einem Auto Export zu beachten? Die Ankauf Exportauto AG gibt
Auskunft!

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100078044/100916619 abgerufen werden.
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